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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1992

Norm

IESG §1 Abs3 Z2

Rechtssatz

Der Umstand, daß ein Arbeitnehmer Betriebsratsmitglieder ist, soll weder zu einer Begünstigung noch zu einer

Bevorzugung führen. Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat kann daher unterschiedliche Gestaltung des Entgeltes nicht

sachlich rechtfertigen.
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